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► Nr.  VO/2016/04254
öffentlich

Lübeck, 07.10.2016

Anfrage 

Bearbeitung: Christine Vitzthum (E-Mail: vitzthum@spdfraktion-luebeck.de Telefon: 122-1036)

AM Lindenau: Umgang mit bis 2045 auslaufenden Erbpachtverträ-
gen (VO 2015/03216)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

11.10.2016 Hauptausschuss Öffentlich zur Entscheidung

Anfrage:

Ich bitte um Beantwortung nachfolgender Fragen:

1. Ist eine Reduzierung des festgelegten Erbpachtzinses gem. o.g. Beschlusses von 
bisher 4% auf 2% unter Beachtung des § 8 Gemeindeordnung (Wirtschaftliche Aufga-
benerfüllung) möglich?

2. Ist es bei der Berechnung des Bodenwertes möglich, beschränkte Nutzbarkeit (z.B. 
Gartenland) oder wertmindernde Faktoren (Straßenlärm, Eisenbahnlärm, Kläranlagen 
o.ä.) zu berücksichtigen, um den Bodenwert zu reduzieren? 

In den Informationsschreiben an die betroffenen Erbbauberechtigten wird ein Informati-
onsgespräch angeboten.

3. Wie viele Gesprächsanfragen an die Verwaltung hat es bisher gegeben?
4. Wie viele Gespräche sind bisher geführt worden?
5. Wie lange beträgt aktuell die Wartezeit auf einen Beratungstermin? 
6. Ist sichergestellt, dass allen Kaufinteressenten zeitnah Fragen zum Kaufpreis beant-

wortet werden, so dass ausreichend Zeit für eine Kaufentscheidung gegeben wird?

Um schriftliche Beantwortung wird gebeten. 

Begründung:

Anlagen :
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